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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Steuermindereinnahmen bei Erhöhung des Grundfreibetrags 
nach § 32a Einkommensteuergesetz 

 

Die Auftraggeberin bittet kurzfristig um eine Darstellung, zu welchen Steuermindereinnahmen 
eine Erhöhung des Grundfreibetrags (§ 32a Einkommensteuergesetz – EStG) auf a) 12.600 Euro, 
b) 16.000 Euro und c) 18.000 Euro führt. 

Der Grundfreibetrag nach § 32a EStG 

Der Grundfreibetrag stellt, entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, das säch-
liche Existenzminimum des Steuerpflichtigen von der Einkommensteuer frei. Zur Höhe des 
Grundfreibetrags äußerte sich das Bundesverfassungsgericht wie folgt: 

  „Hieraus folgt, daß dem der Einkommensteuer unterworfenen Steuerpflichtigen nach Erfüllung seiner Einkom-
mensteuerschuld von seinem Erworbenen soviel verbleiben muß, als er zur Bestreitung seines notwendigen Le-
bensunterhalts und - unter Berücksichtigung von Art. 6 Abs. 1 GG - desjenigen seiner Familie bedarf ("Existenzmi-
nimum"). … 

  Die Höhe des steuerlich zu verschonenden Existenzminimums hängt von den allgemeinen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen und dem in der Rechtsgemeinschaft anerkannten Mindestbedarf ab. Diesen einzuschätzen ist Aufgabe 
des Gesetzgebers. Soweit der Gesetzgeber jedoch im Sozialhilferecht den Mindestbedarf bestimmt hat, den der 
Staat bei einem mittellosen Bürger im Rahmen sozialstaatlicher Fürsorge durch Staatsleistungen zu decken hat 
(vgl. BVerfGE 40, 121 <133>), darf das von der Einkommensteuer zu verschonende Existenzminimum diesen Be-
trag jedenfalls nicht unterschreiten.“1 

 

1 Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 25. September 1992, Aktenzeichen 2 BvL 5/91, 2 BvL 8/91, 2 BvL 
14/91, Randnummern 64 und 68 in der Fassung von juris. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mehrfach 
dazu geäußert, vergleiche auch den Beschluss vom 29. Mai 1990, Aktenzeichen 1 BvL 20/84, 1 BvL 26/84, 1 BvL 
4/86, der zur Neuordnung des Familienleistungsausgleichs führte. 
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Seit 1995 legt die Bundesregierung alle zwei Jahre einen Bericht über die Höhe des von der Ein-
kommensteuer freizustellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern vor. Der 
14. Existenzminimumbericht erschien im November 2022.2 

„Faustformel“ des Bundesministeriums der Finanzen und Überlegungen bei deutlicher Erhö-
hung des Grundfreibetrags 

Der Fachbereich WD 4 verfügt über keine Möglichkeit zur Berechnung der Steuermindereinnah-
men bei Veränderungen des Grundfreibetrags. Auch in der Literatur wurden keine Hinweise auf 
die finanziellen Auswirkungen gefunden. 

Ebenso enthalten die parlamentarischen Dokumente oftmals keine differenzierte Darstellung. So 
sah der Finanzausschuss während der Beratungen des Inflationsausgleichsgesetzes3 die Notwen-
digkeit zur Anpassung des Grundfreibetrags, um die verfassungsrechtlich erforderliche Freistel-
lung des steuerlichen Existenzminimums ab dem Jahr 2023 gewährleisten zu können. Er empfahl 
deshalb die Erhöhung des Grundfreibetrags ab 1. Januar 2023 auf 10.908 Euro und ab dem 1. Ja-
nuar 2024 auf 11.472 Euro plus eines Ausgleiches für die kalte Progression auf insgesamt 
11.604 Euro. Weder Beschlussempfehlung und Bericht des federführenden Finanzausschusses 
noch der Bericht des Haushaltsausschusses enthalten ein detailliertes Finanztableau zu den vor-
genommenen Änderungen.4 

Aus diesen Gründen wird zur Schätzung der Mindereinnahmen bei Erhöhung des Grundfreibe-
trags auf die „Datensammlung zur Steuerpolitik“ des Bundesministeriums der Finanzen5 verwie-
sen. In den „steuerpolitischen Faustformeln“ in Abschnitt 10 der Sammlung geht das Bundesmi-
nisterium der Finanzen bei einer Anhebung des Grundfreibetrages um 100 Euro (einschließlich 
Solidaritätszuschlag, ohne Anhebung des Eingangssteuersatzes und steileren Anstieg der ersten 
Progressionszone im Steuertarif) von gesamten Steuermindereinnahmen in Höhe von 0,8 Milliar-
den Euro bei voller Jahreswirkung im Jahr 2024 aus. Auf den Bund entfielen nach dieser Schät-
zung 0,4 Milliarden Euro. 

 

2 Unterrichtung durch die Bundesregierung: Bericht über die Höhe des steuerfrei zu stellenden Existenzmini-
mums von Erwachsenen und Kindern für das Jahr 2024 (14. Existenzminimumbericht) vom 2. November 2022, 
Bundestags-Drucksache 20/4443. 

3 Gesetz zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer 
steuerlicher Regelungen (Inflationsausgleichsgesetz – lnflAusG) vom 8. Dezember 2022, Bundesgesetzblatt I, 
Seite 2230. 

4 Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses a) zu dem Entwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP eines Gesetzes zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen Einkommensteuertarif 
sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Inflationsausgleichsgesetz – InflAusG) … vom 9. No-
vember 2022, Bundestags-Drucksache 20/4378. Bericht des Haushaltsausschusses gemäß § 96 der Geschäftsord-
nung a) zu dem Entwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP eines Gesetzes zum Aus-
gleich der Inflation durch einen fairen Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Rege-
lungen (Inflationsausgleichsgesetz – InflAusG) … vom 9. November 2022, Bundestags-Drucksache 20/4379. 

5 Bundesministerium der Finanzen: Datensammlung zur Steuerpolitik 2023, Stand Februar 2023, abgerufen am 
29. November 2023. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/datensammlung-zur-steuerpolitik-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Erhöhte man den Grundfreibetrag von gegenwärtig 10.908 Euro um rund 1.700 Euro auf 
12.600 Euro, kämen nach dieser Faustformel des Bundesministeriums der Finanzen auf die Ge-
bietskörperschaften Mindereinnahmen in Höhe von 17 x 0,8 Milliarden Euro, somit 13,6 Milliar-
den Euro zu, 50 Prozent hätte der Bund zu tragen. 

Bei einer weiteren deutlichen Erhöhung des Grundfreibetrags müsste der Gesetzgeber entschei-
den, ob er auch die Kinderfreibeträge nach § 32 Absatz 6 EStG anheben will, was zu zusätzlichen 
Steuermindereinnahmen führt. Auch die außergewöhnlichen Belastungen in besonderen Fällen, 
zum Beispiel Aufwendungen für den Unterhalt, sind in ihrer Höhe an den Grundfreibetrag ge-
koppelt (§ 33a EStG Absatz 1 EStG). Eine deutliche Erhöhung dieses abziehbaren Betrages verrin-
gert die Steuereinnahmen zusätzlich. 

Die steuerpolitischen Faustformeln enthalten auch die Variante, den Grundfreibetrag und den 
Eingangssteuersatz anzuheben und den Anstieg der ersten Progressionszone beizubehalten. In 
diesem Fall hätten Steuerpflichtige in dem Moment, in dem ihr zu versteuerndes Einkommen 
über dem Grundfreibetrag liegt, eine vergleichsweise hohe Steuerbelastung. Für die öffentliche 
Hand bedeutet diese Variante geringere Steuermindereinnahmen als bei Beibehaltung des Ein-
gangssteuersatzes. 

*** 


